






























 

Grosser Gemeinderat  

 

 
 

 
 
Protokollauszug vom 30. August 2021 
 
 
 
 
GGR-Nr. 2020.124 
Teilrevision der Bau- und Zonenordnung (BZO), Mehrwertausgleich 

 

 
 
Der Grosse Gemeinderat hat an seiner Sitzung 
vom 30. August 2021 mit 36:21 Stimmen beschlossen: 
 
 
1. Die Bau- und Zonenordnung (BZO, Verordnungsteil) wird wie folgt ergänzt: 
 
Art. 1a (neu) 
Erheben einer Mehrwertabgabe 
1 Auf Planungsvorteilen, die durch Auf- oder Umzonungen entstehen, wird eine Mehrwertab-
gabe im Sinne von § 19 des Mehrwertausgleichsgesetzes (MAG) erhoben. 
2 Die Freifläche gemäss § 19 Abs. 2 MAG beträgt 1'200 m². 
3 Die Mehrwertabgabe beträgt 40 % des um Fr. 100’000 gekürzten Mehrwerts. 
 
Art. 1b (neu) 
Erträge 
1 Die Erträge aus den Mehrwertabgaben fliessen in den kommunalen Mehrwertausgleichs-
fonds und werden nach Massgabe der Verordnung über den kommunalen Mehrwertaus-
gleichsfonds verwendet. 
 
2. Der Stadtrat wird eingeladen, den Festsetzungsbeschluss des Grossen Gemeinderates zu 
publizieren. Nach Ablauf der Referendumsfrist ist der Stadtrat beauftragt, die kantonale Ge-
nehmigung einzuholen sowie den Genehmigungsentscheid während der Rekursfrist öffent-
lich aufzulegen. Der Stadtrat bestimmt gestützt auf Art. 77 BZO den Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens. 
 
 
 
 Für den Grossen Gemeinderat 
 Der Ratsschreiber: 
 

  
 
 M. Bernhard 
 
 

Mitteilung an: 
- Dept. Bau, Bezirksrat. 
 



 

 

Rubrik: Raumplanung 
Unterrubrik: Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung 
Publikationsdatum: KABZH 13.05.2022 
Voraussichtliches Ablaufdatum: 13.11.2022 
Meldungsnummer: RP-ZH02-0000001368 
 

Publizierende Stelle 
Stadt Winterthur - Amt für Städtebau / Raumentwicklung, Pionierstrasse 7, 8403 Winterthur

Kommunale Nutzungsplanung / «kommunaler 
Mehrwertausgleich», Bekanntmachung des 
Inkrafttretens

Betrifft: 8403 Winterthur  

Angaben zur Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung:  
Der Grosse Gemeinderat (heute: Stadtparlament) der Stadt Winterthur hat am 30. 
August 2021 der Teilrevision der Bau- und Zonenordnung, Mehrwertausgleich 
zugestimmt. 

Die Baudirektion des Kantons Zürich hat mit Verfügung vom 6. Januar 2022 die 
Teilrevision kommunale Nutzungsplanung «kommunaler Mehrwertausgleich» 
genehmigt.  

Gemäss Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts vom 17. März 2022 ist kein 
Rechtsmittel ergriffen worden. Die Teilrevision der Bau- und Zonenordnung, 
Mehrwertausgleich tritt gemäss Beschluss des Stadtrates von Winterthur vom 4. Mai 
2022 am 15. Juni 2022 in Kraft. 

Beschluss-/Verfügungsnummer: SR.22.285-1 

Beschluss-/Verfügungsdatum: 04.05.2022 

Ergänzende rechtliche Hinweise:  
Gegen diesen Beschluss des Stadtrates kann innert 30 Tagen, von der Veröffentlichung 
an gerechnet, schriftlich Rekurs beim Baurekursgericht erhoben werden. 
Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der 
angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die 
angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. 
Rekursentscheide des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im 
Verfahren unterliegende Partei zu tragen. 

Frist: 30 Tage 
Ablauf der Frist: 12.06.2022 



Kontaktstelle:  
Stadt Winterthur - Amt für Städtebau / Raumentwicklung 
Pionierstrasse 7  
8403 Winterthur
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